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BEDINGUNGEN, DIE SCHWYZ AN DIE ERLAUBNIS, VENEZIANISCHE TRUPPEN
UEBER IHR GEBIET ZIEHEN ZU LASSEN, KNUEPFTE

Landammann, Rat und gemeine Landleute tun kund , dass sie die

"herschafft Venedig ", vertreten durch deren Ratssekretär und Residen¬
ten Girolamo Buoni [Bon ] , verschiedentlich schriftlich ersucht

habe , sie , die Schwyzer , möchten ihrer "Soldadescha so wol Zuo fuoss

alss Zuo Pferd" den Durchzug gewähren . Da diese Soldaten für den

Krieg gegen die Türken bestimmt seien und folglich zum Besten der
ganzen Christenheit zum Einsatz kämen , habe ihre heute zusammen¬
getretene Landsgemeinde nicht zuletzt auch des guten Verhältnis¬
ses wegen , das zwischen ihren beiden Ländern herrsche , dem Be¬

gehren stattgegeben und den Durchzug unter nachfolgenden Bedin¬
gungen bewilligt :^
2 . ) Die Durchzugserlaubnis beschränke sich ausschliesslich auf

solche Leute , die für den jetzigen , gegen die Türken zu füh¬

renden Krieg geworben seien , "hingägen Aber die die Jenige so mit
unss mit Pündtnussen old sonsten mit guoter verstandnuss bigethan Vorbe¬

halten und Jemanden von sälbigen hierdurch nit ofendiert werde . "

3 . ) Die Truppen hätten grundsätzlich unbewaffnet durchzuziehen.
Den Fusstruppen sei allein das Tragen des Seiten - , nicht aber
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des "überwehr [s] " gestattet . Auch dürften es pro Tag nicht mehr
als maximal 200 Mann zu Fuss und deren 50 zu Pferd sein . Die

Pistolen müssten "Jngemacht die schloss davon genomen und Jn Kisten

gefüret"  werden . Jeder dieser Truppenkörper habe vom andern

eine Tagereise Abstand einzuhalten . Die Ortschaften , durch
welche sie durchzuziehen beabsichtigten , müssten - "damit man

die notwendige Vorsehung thun köne" - rechtzeitig vorgewarnt wer¬
den . Für den Fall , dass Truppen durch Wind , Wetter oder ande¬

re Ereignisse "Jn ocasionem verhindert oder verstekt bliben [sollten,]

dass dan auch nit mer Jn unser land geschikt ", sondern der Zug in

seiner ganzen Länge gestoppt werde . Als Routen stünden den

Truppen zur Verfügung : zum einen der Weg durch die March und
von dort über Uznach ins Gasterland und zum andern der über
"brunnen naher dem Gotthart ". "Wir behalten unss aber auch vor so Ess die

hohe noturfft Erforderen solte solichen durchzug zuo versterken [d . h. zu

beschleunigen resp . grössere Kontingente durchzulassen ] oder [ zu] minde¬

ren Ess soi auch dess durch Zugs alwegen 8 tag Zevor gewamet werden,

auch under wessen Comando sj sien gemelt werden . " Damit kein Miss¬
brauch betrieben werde und Leute durchschlüpfen könnten , die
in andere als die erlaubten venezianischen Dienste eintreten

möchten , müssten alle Soldaten vom Residenten auszustellende

Bescheinigungen mit sich führen.
4 . ) Die Obersten , Hauptleute , Offiziere und Soldaten seien gehal¬

ten , "die Zöl , Zerung fuor und schifflön , und wass dergleichen"  sei,

nach Billigkeit zu bezahlen . Sollte es diesbezüglich Probleme

geben , so habe der Resident dafür zu sorgen , dass diesem Punk¬

te Genüge getan werde . Wenn weiter der eine oder andere Söld¬

ner jemanden durch Plündern , Rauben , Brennen oder sonstwie

schädige , so liege dessen Bestrafung in der Kompetenz jener
Obrigkeit , in deren Gebiet dieser das Delikt begangen habe.
Diesfalls habe der Resident dafür zu sorgen , dass die Ober¬

sten und Hauptleute den Geschädigten nach Massgabe des Scha¬

dens beisprängen und letzteren nach Möglichkeit wieder gut¬

machten . In jedem Falle aber werde man sich dabei an den
Residenten halten.

5 . ) "wir werden dan au [c] h gewont alter form na [c] h durch unsre mitel Comi-

sary ordnen die dass Volk Jn guoter Ordnung fortreisen und sehen dass

V/



Jnen ale gebür und bili [ c ] hekeit bescheche auch sy niemand unbilickeit

Zuofuegen und bedersitss ale bescheidenheit widerfar und die gebur ge-

bvuoht werde . " Genannten Kommissaren aber werde der Resident

"Ein bili [ a ] h und Erforderlichen taglon"  zahlen oder doch dafür be¬

sorgt sein , dass ihnen dieser täglich durch die Obersten und

Hauptleute ausgerichtet werde , "dass verstat sich und Jst Erlüte-

ret.

wan ganze oder halb Companien oder Regiment glich uff Einandern durch

Zugen oder wo die trugen über die 25 man wäre , [ werde man ihnen einen

Kommissar beistellen ] , wan aber under 25 man aleine dur [ c ] h Zugen wil

man sj dess Comisarj Entheben aber do [ c] h durch Ein füerer von Einer

grenzen oder schifflendj Zur andern"  begleiten lassen . Dies freilich

auch bloss gegen entsprechenden Lohn.

6 . ) Aenderungen an diesen Bestimmungen behalte man sich ausdrück¬

lich vor.

"locus Sigilj"

1 ) Dieser einleitende Teil ist unlogischerweise bereits mit 1 ) bezeichnet,
deshalb die nachfolgende Numerierung.
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